
 § 18 Parteirat, Abs. 1 Zusammensetzung / Quotierung

Antragsteller*innen:
Tagesordnungspunkt: S Satzung, Statute und Ordnungen (wird aufrgund der aktuellen

politischen Lage nicht mehr behandelt) 

Satzungstext

(1) Der Parteirat berät den Bundesvorstand, koordiniert die Arbeit zwischen den 
Gremien der Bundespartei, den Fraktionen, Regierungsmitgliedern und den 
Landesverbänden zwischen den Sitzungen des Länderrates und entwickelt und plant 
gemeinsame politische Initiativen. Zur Ausführung seiner Aufgaben kann der 
Parteirat Beschlüsse fassen. Dem Parteirat gehören neben den Bundesvorsitzenden 
und dem/der politischen Bundesgeschäftsführer*in (vgl. § 15 Abs. 2) weitere 
Mitglieder bis zu einer Gesamtzahl von 16 Mitgliedern an, die von der 
Bundesversammlung gewählt werden. Dem Parteirat gehören mindestens zur Hälfte 
Frauen an. Der Länderrat kann im Rahmen des nach dem Parteiengesetz Zulässigen 
weitere Mitglieder mit nur beratender Stimme benennen.
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